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A. Bekanntmachungen des Landkreises

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und
Zweckverbände

142.

GEBÜHRENSATZUNG
für die Kindertagesstätten

in der Gemeinde Beverstedt, Landkreis Cuxhaven

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576)
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012
(Nds. GVBl. S. 589) und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S.
41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012
(Nds. GVBl. S. 279) sowie des Gesetzes über Tageseinrichtungen für
Kinder (KiTaG) vom 07. Februar 2002 (Nds. GVBl. S. 57) zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 07. November 2012 (Nds. GVBl. S. 417) hat
der Rat der Gemeinde Beverstedt in seiner Sitzung am 14. Mai 2013 fol-
gende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1
Aufnahme

Die Aufnahme in den Kindertagesstätten erfolgt gemäß der Satzung über
die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Beverstedt.

§ 2
Gebührengegenstand und Erhebungszeitraum

(1) Für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten erhebt die
Gemeinde Beverstedt von den Sorgeberechtigten und/oder Antragstellern
eine Jahresgebühr zahlbar in 12 Monatsbeträgen nach der Maßgabe dieser
Satzung. Die Gebührenpflicht besteht grundsätzlich für die Zeit vom 01.
August bis 31. Juli des folgenden Jahres (12 Monate).

(2) Die Gebühr ist für jeden angefangenen Monat in voller Höhe zu zahlen.

§ 3
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind die Eltern oder sonstigen Sorgeberechtigten
der Kinder, die eine Kindertagesstätte der Gemeinde Beverstedt benut-
zen.

(2) Nichteheliche Lebensgemeinschaften sind mit ehelichen Lebensge-
meinschaften gleichgestellt.

(3) Daneben sind die Personen gebührenpflichtig, die das Anmeldefor-
mular unterschrieben haben.

(4) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 4
Gebührenfestsetzung

(1) Die Höhe der Monatsgebühr bemisst sich nach den angebotenen
Wochenbetreuungsstunden der jeweiligen Kindertagesstätten.
Diese werden gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der Kin-
dertagesstätten in der Gemeinde Beverstedt vom 03. Dezember 2012 in-
dividuell geregelt.

(2) Die Gebühr je wöchentliche Betreuungsstunde beträgt ab dem 01. Au-
gust 2013
a.) für alle Regelgruppen für 4 Stunden Mindestbetreuungszeit an 5 Ta-

gen je Woche 95,28 EUR (Grundbetrag) zzgl. jede weitere ½ Stunde
Betreuungszeit an 5 Tagen je Woche 11,16 EUR

b.) für Krippe und Hort für 4 Stunden Mindestbetreuungszeit an 5 Tagen
je Woche 105,20 EUR (Grundbetrag) zzgl. jede weitere ½ Stunde
Betreuungszeit an 5 Tagen je Woche 12,40 EUR

im Monat.

(3) Die Gebühren nach Abs. 2 Buchst. a.) und b.) werden ab 2014 jeweils
zum 01. August jeden Jahres um die Inflationsrate des Vorjahres ange-
passt.

(4) Für die Kinder, die einen Anspruch auf unentgeltlichen Besuch einer
Tageseinrichtung in dem Kindergartenjahr, das der Schulpflicht voraus-
geht, haben, ist bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von über 40 Wo-
chenstunden eine Gebühr zu entrichten. Diese Gebühr bemisst sich aus
der eigentlichen Monatsgebühr abzgl. der im § 21 KiTaG niedergeschrie-
benen besonderen Finanzhilfe des Landes.
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§ 5
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem ersten des Monats, in dem die
Aufnahme erfolgt. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem das Kind aus
der Tageseinrichtung schriftlich abgemeldet wird.

(2) Die Abmeldung ist zum Monatsende vorzunehmen. Sie hat am letzten
Werktag des Vormonats vorzuliegen.

(3) Kinder, die im Anschluss an das Kindertagesstättenjahr (01. August –
31. Juli) in die Schule aufgenommen werden sollen, können nur fristge-
recht mit Wirkung zum 31. März abgemeldet werden. In der Zeit vom 01.
April bis zum 31. Juli (Ende des Kindertagesstättenjahres) ist eine Ab-
meldung durch Kündigung des Kindertagesstättenplatzes für die Schul-
kinder nicht möglich.

(4) Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das Kind
aus irgendwelchen Gründen der Tageseinrichtung fernbleibt und zwar ist
die Gebühr solange zu zahlen, bis das Kind nach den Vorschriften dieser
Satzung ordnungsgemäß abgemeldet wird.

(5) Eine vorübergehende Schließung der Tageseinrichtung aus zwingen-
dem Grund berechtigt nicht zur Kürzung der Gebühren.

§ 6
Gebührenrückstände

(1) Bei einem Gebührenrückstand von mehr als einem Monat kann das
Kind von einem weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen wer-
den.

(2) Die Gebühr unterliegt der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfah-
ren.

§ 7
Geschwisterermäßigung

Bei gleichzeitigem Besuch mehrerer Kinder eines Gebührenpflichtigen in
den Kindertagesstätten in der Gemeinde Beverstedt wird ab dem zweiten
Geschwisterkind eine Reduzierung der Gebühr um 50% vorgenommen.
Bei einer Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr für angehende
Schulkinder wird für das zweite Geschwisterkind die volle Gebühr erho-
ben, so dass entsprechend ab dem dritten Geschwisterkind eine Reduzie-
rung der Gebühr um 50 % vorgenommen wird. 

§ 8
Einrichtungen in anderer Trägerschaft

Die Gebührensatzung gilt ebenfalls im Rahmen der Verträge mit kirchli-
chen oder anderen Trägern. 

§ 9
Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung tritt zum 01. August 2013 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Kindertagesstätten in der
Gemeinde Beverstedt, Landkreis Cuxhaven, vom 19. März 2012 außer
Kraft.

Beverstedt, den 15. Mai 2013 Gemeinde Beverstedt
Voigts

(L.S.) Bürgermeister
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143.

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Cappel, Landkreis Cuxhaven,

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes hat der Rat der Gemeinde Cappel in der Sitzung am 13. Mai 2013 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird
1. im Ergebnishaushalt 2013 2014

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 382.200 € 393.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 382.200 € 393.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 355.800 € 371.500 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 407.400 € 369.500 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 55.900 € 7.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 76.200 € 50.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 20.300 € 42.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.300 € 4.100 €
festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 432.000 € 421.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 486.900 € 423.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
20.300 € (2013) und 42.500 € (2014) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu denen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 59.300 € (2013) und 61.900 €
(2014) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2013               2014
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A)    445 v. H.      460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    445 v. H.      460 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.      390 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu ei-
ner Höhe von 1.000 € gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1
NKomVG.

Cappel, den 13. Mai 2013 Gemeinde Cappel
Bohlen

(L.S.) Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Cappel für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds.
GVBl. S. 589), erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Cux-
haven am 17. Mai 2013 unter dem Aktenzeichen 15 01 12.1 erteilt wor-
den.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit
vom 03. Juni 2013 bis 11. Juni 2013 während der Dienststunden zur Ein-
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sichtnahme im Gemeindebüro in Cappel und im Rathaus der Samtge-
meinde Land Wursten öffentlich aus.

Cappel, den 30. Mai 2013 Gemeinde Cappel
Der Bürgermeister

Bohlen

144.

ERSTE HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Dorum, Landkreis Cuxhaven,

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes hat der Rat der Gemeinde Dorum in der Sitzung am 16. April 2013
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird
1. im Ergebnishaushalt 2013 2014

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.513.600 € 3.578.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.513.600 € 3.578.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 3.053.800 € 3.134.100 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 3.037.500 € 3.023.000 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 58.200 € 10.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 318.900 € 69.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 39.700 € 59.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 83.800 € 83.600 €
festgesetzt
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.151.700 € 3.203.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.440.200 € 3.176.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
39.700 € (2013) bzw. 59.500 € (2014) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite
zur rechtzeitigen Leistung in Anspruch genommen werden dürfen, wird
auf 525.200 € festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2014 werden Liquiditätskre-
dite in Höhe von 533.900 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2013              2014
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A)    445 v. H.      460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    445 v. H.      460 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.      390 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu ei-
ner Höhe von 5.000 € gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1
NKomVG.

Dorum, den 16. April 2013
Gemeinde Dorum

Seier Neumann
Bürgermeister (L.S.) Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Dorum für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach den §§ 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds.
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2012 (Nds. GVBl. S. 589), erforderliche Genehmigung ist durch
den Landkreis Cuxhaven am 14. Mai 2013 unter dem Aktenzeichen
15 01 12.2 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit
vom 03. Juni 2013 bis 11. Juni 2013 während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Land Wursten öffentlich aus.

Dorum, den 30. Mai 2013 Gemeinde Dorum
Der Bürgermeister

Neumann
Gemeindedirektor

145.

SATZUNG
der Gemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven,

über die Fünfte Änderung des Bebauungsplans Nr. 34
“Siedewurt I”, Ortschaft Loxstedt, vom 16. Oktober 2012

Auf Grund des § 1 Absätze 3 und 8 sowie des § 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Loxstedt diese
Fünfte Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Siedewurt I”, der Ortschaft
Loxstedt, bestehend aus der Planzeichnung und der textlichen Festset-
zung als Satzung beschlossen.

Loxstedt, den 26. Juni 2012  Gemeinde Loxstedt
Wellbrock

(L.S.) Bürgermeister

Der Geltungsbereich der Fünften Änderung des Bebauungsplans Nr. 34
„Siedewurt I”, Ortschaft Loxstedt, ist im nachfolgenden Übersichtsplan
(S. 152) schwarz umrandet und schraffiert, dargestellt.

Die Fünfte Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Siedewurt I” der Ort-
schaft Loxstedt, und die Begründung kann im Rathaus der Gemeinde
Loxstedt, Am Wedenberg 10, 27612 Loxstedt, - Fachbereich Bauservice -
während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr,
Dienstag außerdem 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) von jedermann eingesehen
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Cuxhaven
tritt die Fünfte Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Siedewurt I” der
Ortschaft Loxstedt, in Kraft.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3, Absatz 2 und Ab-
satz 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften so-
wie Mängel des Abwägungsvorgangs dann unbeachtlich sind, wenn sie
nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Gemeinde Loxstedt unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
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ansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen.
Die hier angegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB ha-
ben keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw.
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermö-
gensfragen.

Gemeinde Loxstedt
Der Bürgermeister

Wellbrock
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146.

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Midlum, Landkreis Cuxhaven,

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes hat der Rat der Gemeinde Midlum in der Sitzung am 07. Mai 2013
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird
1. im Ergebnishaushalt 2013 2014

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.132.400 € 1.155.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.132.400 € 1.155.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.019.200 € 1.060.900 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.077.000 € 1.045.600 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 155.000 € 10.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 275.000 € 65.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigk. 120.000 € 55.700 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigk. 38.100 € 40.400 €
festgesetzt
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.294.200 € 1.126.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.390.100 € 1.151.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
120.000 € (2013) bzw. 55.700 € (2014) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu denen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 169.800 € (2013) und
176.800 € (2014) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2013               2014
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A)    445 v. H.     460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    445 v. H.     460 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.     390 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu ei-
ner Höhe von 1.500 € gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1
NKomVG.

Midlum, den 07. Mai 2013 Gemeinde Midlum
Schewe

(L.S.) Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Midlum für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds.
GVBl. S. 589), erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Cux-
haven am 21. Mai 2013 unter dem Aktenzeichen 15 01 12.3 erteilt wor-
den.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit
vom 03. Juni 2013 bis 11. Juni 2013 während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme im Gemeindebüro in Midlum und im Rathaus der Samtge-
meinde Land Wursten öffentlich aus.

Midlum, den 30. Mai 2013 Gemeinde Midlum
Der Bürgermeister

Schewe

147.

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Padingbüttel, Landkreis Cuxhaven,

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes hat der Rat der Gemeinde Padingbüttel in der Sitzung am 02. Mai
2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
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§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird
1. im Ergebnishaushalt 2013 2014

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 322.300 € 330.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 322.300 € 330.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 311.800 € 321.700 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 331.500 € 314.800 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 € 7.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 500 € 50.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 500 € 43.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 200 € 800 €
festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 312.300 € 372.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 332.200 € 366.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
500 € (2013) bzw. 43.000 € (2014) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu denen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 51.900 € (2013) und 53.600 €
(2014) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2013              2014
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A)    445 v. H.     460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    445 v. H.     460 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.     390 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu ei-
ner Höhe von 1.000 € gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1
NKomVG.

Padingbüttel, den 02. Mai 2013 Gemeinde Padingbüttel
Tepke

(L.S.) Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Padingbüttel für die
Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds.
GVBl. S. 589), erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Cux-
haven am 21. Mai 2013 unter dem Aktenzeichen 15 01 12.6 erteilt wor-
den.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit
vom 03. Juni 2013 bis 11. Juni 2013 während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme im Gemeindebüro in Padingbüttel und im Rathaus der Samt-
gemeinde Land Wursten öffentlich aus.

Padingbüttel, den 30. Mai 2013 Gemeinde Padingbüttel
Der Bürgermeister

Tepke

148.

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Wremen, Landkreis Cuxhaven,

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes hat der Rat der Gemeinde Wremen in der Sitzung am 29. April 2013
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird
1. im Ergebnishaushalt 2013 2014

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.645.900 € 1.691.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.645.900 € 1.691.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.453.900 € 1.495.300 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.479.900 € 1.488.700 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 12.800 € 119.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 62.000 € 208.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigk. 49.200 € 89.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigk. 34.500 € 86.400 €
festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.515.900 € 1.704.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.576.400 € 1.783.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
49.200 € (2013) bzw. 89.000 € (2014) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu denen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 252.000 € (2013) und
284.000 € (2014) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2013               2014
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A)    445 v. H.     460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    445 v. H.     460 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.     390 v. H.
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§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu ei-
ner Höhe von 2.500 € gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1
NKomVG.

Wremen, den 29. April 2013
Gemeinde Wremen

Dahl Neumann
Bürgermeister (L.S.) Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Wremen für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach den §§ 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds.
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2012 (Nds. GVBl. S. 589), erforderliche Genehmigung ist durch
den Landkreis Cuxhaven am 15. Mai 2013 unter dem Aktenzeichen
20 41 12.7 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit
vom 03. Juni 2013 bis 11. Juni 2013 während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme im Gemeindebüro in Wremen und im Rathaus der Samtge-
meinde Land Wursten öffentlich aus.

Wremen, den 30. Mai 2013 Gemeinde Wremen
Der Bürgermeister

Neumann
Gemeindedirektor

C. Bekanntmachungen sonstiger Körperschaften

Das »Amtsblatt für den Landkreis Cuxhaven« erscheint nach Bedarf -
Herstellung: H. Manthey, Cuxhaven



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


